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Amtliche Bekanntmachungen  

 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 
 
Betr.:  Aufstellung  der  1. vereinfachten  Änderung  des  Bebauungsplanes  Nr. F 21 „Am 
Glockenstrauch“ – Ortsteil Frimmersdorf – 
hier:  Auslegung gemäß  § 3 (2)  i.V.m.  § 13  Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Grevenbroich beabsichtigt die Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. F 21 „Am Glockenstrauch“.  
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 
 
Ortsteil:  Frimmersdorf 
BPlan-Änd.-Nr.:  1. vereinf. Änd. F 21 
Bezeichnung:  „Am Glockenstrauch“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

 
 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 05.11.2013  
gemäß § 3 (2) i.V.m.     § 13 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548),  die  Auslegung der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
F 21 „Am Glockenstrauch“  beschlossen. 
 



Der Entwurf der o.g. Bebauungsplanänderung liegt gemäß § 3 (2) i.V.m. § 13 BauGB 
einschließlich Entwurfsbegründung in der Zeit vom 21.11.2013 bis einschließlich 20.12.2013 
im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 
Grevenbroich, Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Die Durchführung des vereinfachten Verfahrens bedeutet gemäß § 13 (3) BauGB, dass von 
einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB abgesehen wird. 
 
Es ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift vorbringen.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 (2) Satz 2 und § 4 a (6) 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Ferner ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn mit ihm 
nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.   
 
Grevenbroich, den 06.11.2013 
 
Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 

 
 
Die Dienststunden des Fachbereiches Planung/Bauordn ung sind: 
montags bis mittwochs von  7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von  7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
freitags  von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028), werden 
folgende Straßen im Bebauungsplangebiet „K 26“ in Grevenbroich-Kapellen für den 
öffentlichen Verkehr als Gemeindestraßen gewidmet: 
 

- Am Lerchensporn 
- Am Wegekreuz 
- Dückersweg 
- Kamillenweg 
- Kerbelweg 
- Klatschmohnweg 
- Kleepfädchen 
- Zum Drehkreuz 

 
Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 
 
Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 
 



Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides 
beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) - 
eingereicht werden. 
 
 
Grevenbroich, den 17.10.2013 
 
Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028), werden 
folgende Straßen im Bebauungsplangebiet „K 27“ in Grevenbroich-Kapellen für den 
öffentlichen Verkehr als Gemeindestraßen gewidmet: 
 

- Heinrich-Hertz-Straße 
- Philipp-Reis-Straße 

 
Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 
 
Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides 
beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) - 
eingereicht werden. 
 
 
Grevenbroich, den 17.10.2013 
 
Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 
 
 



 
Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfüg ung 

über das Verbot des Mitführens von Gläsern und Glas flaschen 
in einem Teilbereich der Innenstadt von Grevenbroic h 

anlässlich des Schützenfestes  
vom 20.07.2011 

 
 
Gemäß § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.12.1999 (GV.NRW. S. 370), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV.NRW. S. 861) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) für das Land Nordrhein-
Westfalen (OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV NW 1980 S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.12.2009 (GV.NRW. S. 765)  wird die Allgemeinverfügung über das Verbot 
des Mitführens von Gläsern und Glasflaschen in einem Teilbereich der Innenstadt von 
Grevenbroich anlässlich des Schützenfestes vom 20.07.2011 wie folgt geändert: 
 

1. Die Regelung wird für die Jahre 2014 bis 2017 verlängert. 
2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird hiermit angeordnet.  
3. Die Änderung der Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW mit 

dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
Begründung:  
 
Für bestimmte Bereiche der Innenstadt wurde anlässlich des Schützenfestes in 
Grevenbroich-Stadtmitte durch Allgemeinverfügung vom 20.07.2011 ein Glasverbot für 
zunächst drei Jahre verhängt, um die bis dahin festgestellten häufigen Schnittverletzungen 
an den Füßen von Besuchern der Veranstaltung durch zu Bruch gegangene Gläser und 
Glasflaschen zu reduzieren. Die Allgemeinverfügung wurde am 24.08.2011 in der 
Rathauszeitung im „Erftkurier“ bekannt gemacht. Durch intensive Überwachung des 
Glasverbots durch Kräfte des Ordnungsamtes sowie den Ausschank von Getränken auf dem 
Kirmesplatz und der Graf-Kessel-Straße ausschließlich in Trinkbechern aus Kunststoff 
konnte die Zahl der Schnittverletzungen auf Null reduziert werden.     
 
Das mit der Allgemeinverfügung verfolgte Ziel, die Gefahr von Schnittverletzungen für 
Kirmesplatzbesucher zu verhindern, zumindest aber zu reduzieren, ist in den letzten drei 
Jahren in vollem Umfang erreicht worden. Das Glasverbot hat sich als geeignet und wenig 
einschneidend für die Besucher erwiesen, so dass die damit gemachten positiven 
Erfahrungen auch in den nächsten Jahren zur erforderlichen Gefahrenabwehr fortgesetzt 
werden sollen.      
 
Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.3.1991 
(BGBl. I S. 696), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2543) im 
öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
Begründung für die sofortige Vollziehung:  
 
Anlässlich des Schützenfestes in der Innenstadt wird der festgesetzte Bereich durch 
zahlreiche Besucher frequentiert. Dabei wurden vor 2011 Getränke aus Gläsern und 
Glasflaschen konsumiert. Häufig gingen Gläser und Glasflaschen unabsichtlich zu Bruch 
oder wurden absichtlich zerschlagen, so dass von dem auf dem nachfolgend beschriebenen 
Bereich herumliegenden Glassplittern erhebliche Verletzungsgefahren ausgingen.  
 



Um dieser Gefahrenlage entgegen zu wirken, wird ein Glasverbot für den festgesetzten 
Bereich  ausgesprochen und durch Vollzugsdienstskräfte kontrolliert. 
 
Die für den Zeitraum von 2014 bis 2017 ausgesprochene Verlängerung der 
Allgemeinverfügung stellt zwar eine Einschränkung für die Besucher dieses Teils der 
Innenstadt dar, ist aber im Verhältnis zu den aus Erfahrungen der Vergangenheit bekannten 
Gefahren und Schadensereignissen als zumutbar und vertretbar zu bewerten. Sie ist 
verhältnismäßig, zumal sie räumlich und zeitlich eng beschränkt ist. 
 
Nach § 14 Abs. 1 OBG NRW können die Ordnungsbehörden die notwendige Maßnahmen 
treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwehren. Das Glasverbot ist ein geeignetes Mittel zur entsprechenden 
Gefahrenabwehr. Es steht auch kein milderes Mittel zur Verfügung, mit dem der gleiche 
Erfolg erreicht werden könnte. Der Nachteil für die Besucher und der angestrebte Erfolg 
stehen in einem vertretbaren Verhältnis zueinander. Der Schutz der Rechtsgüter der 
Besucher, speziell der Gesundheit, ist ungleich wichtiger als der Nachteil, in einem 
abgegrenzten räumlichen Bereich keine Gläser oder Glasflaschen mit sich führen zu dürfen.  
 
Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (§ 15 OBG NRW) dürfen Gläser 
und Glasflaschen für die Verwendung im häuslichen Bereich ausnahmsweise von / bis 
dorthin mitgeführt oder eine notwendige Zulieferung der in diesem Bereich befindlichen 
Gebäude vorgenommen werden.  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung mit der Folge, dass eine evtl. eingelegte Klage 
keine aufschiebende Wirkung hat, ist zum Schutz der Allgemeinheit notwendig, da nur so 
sichergestellt werden kann, dass die getroffenen Anordnungen unmittelbar vollziehbar sind. 
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung ergibt 
sich aus der Notwendigkeit der Beseitigung der bestehenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit. Eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung abzuwarten, wäre auf Grund der 
Gefahren für so bedeutende Individual-Schutzgüter wie Gesundheit und Leben nicht 
möglich. Das Schutzinteresse dieser Schutzgüter überwiegt in diesem Fall gegenüber einem 
Interesse eines Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung. 
 
Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn andere Zwangsmittel nicht in 
Betracht kommen oder keinen Erfolg versprechen. Dies ist vorliegend der Fall. Einzig 
erfolgversprechend im Hinblick auf die Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist die 
unmittelbare Wegnahme von Gläsern und Glasflaschen. Das ausgesprochene Glasverbot 
kann nur sinnvoll umgesetzt werden, wenn tatsächlich keine der genannten Behältnisse auf 
den festgesetzten Bereich gelangen. Die Wegnahme von Gläsern und Glasflaschen im 
Rahmen des unmittelbaren Zwangs ist nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit 
geeignet, erforderlich und angemessen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39, 40213 Düsseldorf, erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der 
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG NRW) erhoben werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so wird die Frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift bis 
zum Ablauf der angegebenen Frist bei Gericht eingegangen ist. Für den Fall, dass diese 
Frist durch das Verschulden eines Ihrer Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 



 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gem. § 80 Abs. 5 VwGO die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage beantragt werden. Der Antrag ist 
schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht 
in Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Grevenbroich, den 09.10.2013 
 
Stadt Grevenbroich 
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
gez.  
 
Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 
 
 

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 


